
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand:

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeister  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto:

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto: 

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeister                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 19.02.2024
	Beschlussvorlage: Der Antragsteller plant die Nutzungsänderung des auf dem Flurstück befindlichen Gartenhauses. Fragestellung: "Ist die geplante Nutzungsänderung des vorhandenen Gartenhauses zum Wohngebäude, welches dem dauerhaften Aufenthalt dient, gemäß beiliegender Planzeichnung zulässig?"Der Bereich, in dem das Flurstück liegt, ist im Flächennutzungsplan der Gemeinde Großpösna als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Bauplanungsrechtlich ist das Flurstück dem Innenbereich gemäß § 34 BauGB zuzuordnen. Aufgrund seines Zuschnittes ist es jedoch – aus Sicht der Gemeinde Großpösna – nicht zur Wohnnutzung bebaubar. Dies wurde in der Vergangenheit (2014) so bereits auch in einer ersten Anfrage zum Grundstück mitgeteilt. Die vorhandene Gartenlaube liegt im Inneren des durch die umgebende Straßenbebauung geschützten Erholungsbereichs der Grundstücke. Eine Nutzungsänderung zur dauerhaften Wohnnutzung greift in diesen bestehenden Schutzbereich ein und beeinflusst diesen. 
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 26.02.2024
	Beschlussnummer: TA2024-07
	Beschlusstext: im Rahmen der Anhörung nach § 69 Abs. 1 SächsBO dem Beschluss zum Antrag auf Vorbescheid „Bauvoranfrage – Nutzungsänderung eines bestehenden Gartenhauses zum Wohnhaus“, Fliederweg 26, Flurstück 128/4, Gemarkung Störmthal, zuzustimmen und nach § 36 BauGB das Einvernehmen zu erteilen.
	Herr/Frau: [Herr Hanewald]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss zum Antrag auf Vorbescheid „Bauvoranfrage – Nutzungsänderung eines best. Gartenhauses zum Wohnhaus“, Fliederweg 26, Flurstück 128/4, Gemarkung Störmthal
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off
	Kostenstellen-/Kostenträgernummer: 


